
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Rubrik: Mannigfaltigkeiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


men wie viel Glieder jeweilen in den drey ersten Iah,
ren auskreten sollen.

y. Die austrctcnden Mitglieder sind alsogleich wieber

wählbar.
IQ. Der an Platz eines Mitgliedes des Gemeinde,

raths, das seine Amtszeit nicht vollendet hat, ernannte

Bürger lriltet in Betreff der Dauer seiner Amtszeit an

die Stelle desjenigen, den er ersczt.

l l. Wenn ein Mitglied des Gemeinderaths durch

anhaltende Krankheit, Abwesenheit oder aus andern

Gründen an der Erfüllung seiner Amtspflichten gehin-

dert wird, so wie auch, wenn ein solches durch Tod,
Beförderung, Entlassung oder sonst gänzlich von seiner

Scelle abtreten sollte, so kann der Gemeindcrath im

erste» Fall bis zur Hebung der eingetretenen Hindernisse,

im leztcrn aber bis zu Abhaltung der ordentlichen Ge,

ncralversammlung im Maymvnat, desselben Stelle er.

setzen.

»a. Dem Gemeinderath können in Betreff der Vcr.
waliung und Verwendung der gemeinsamen Güter der

Ortsgcmeinde, Gemeindsverordncte beygeordnct werden.

Ihre Anzahl soll die doppelte Anzahl der Mit.
gliedcr des Gemcindraths nicht übersteigen.

ich. Sie werden gleichfalls in der Generalversamm,

luug der Ortsbürger im Weinmonat gewählt.

i?. Um zu der Stelle eines Gcmeindsverordncten

wählbar zu seyn, muffen die in dem Artikel 5 ausgedruk.

ten Bedingnisse der Wahlfähigkcit eintreten.

16. Die Gemeindsverordncte werden alle Jahre neu

gewählt; die Abtretenden sind alsogleich wieder wählbar.

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber eine künftige Verfassung des

Cantons Zürich. (»80».) 8. S. 24

Der Vf. will Räthe ertheilen — dir auf wahre repub.

litauische Freyheit, auf den Schutz der Rechte des Bür«

gers', auf gute Oekonomie und auf eine uicht drückende

Proceßform äbzwecken Dieser löbliche Zweck ist

auch durch die ganze Schrift unverkennbar. Allein über

das was eigentlich durch die Cantonalorganisation gclci-

stet werten soll, und über ihre Verhältnisse zur helvetischen

Verfassung, scheint der Vf. sehr wenig bestimmte und

besonders sehr unrichtige Begriffe zu haben. Wenn er

z, B. Aenderungen in der Constitution des Cantons durch

den Canlousrath mit Zustimmung von 5/4 Stimmen der

Mumzivalitälen will geschehen lassen, so ist dieß dem

allgemeinen Perfassnngsentwurf völlig zuwider; Wenn

er die Einrichtung der gesummten Rechtspflege zum Ge«

genstand der Cantonalorganisation macht, so ist dieß der
allgemeinen Verfassung durchaus zuwider; Wenn er

glaubt, die Wahlmethode der Stellvertreter der Can.
tone für die allgemeinen Tagsatzungen, sey durch den

Verfasslingsentwurf bestimmt, so ist auch das irrig.
Er läßt einen Cantonsrath von 16 Glieder» jährlich

neu wählen. Die Wahlmänner jedes Bezirks wählen ein

Glied, das i6te giebt die Stadt Zürich in Rüksichl auf
ihre starke Bürgerschaft. Die Gewählten müssen durch
10 Vota ihrer Collcgen bestätigt werden. Dieser Rath
ist Gesetzgeber in Sachen von besonderem Erfordermß des

Cantons ; er ist lezte Znstanz in allen Proceßmcbcn, und
Criminalrichter ; er vertheilt die Sleuren und wählt ji»
allen Stellen die vom Canton bezahlt werden.

Das ganze künftige Abgabensystem will der Vf. auf
Vermögenssteuren reductreii; allej bisherigen
indirekten Abgaben solle» wegfallen.

Die schon anderwärts empfohlene Stelle eines Heim«
licher s, der im Rang der zweyte Magistrat des Can.
tons wäre, wird auch hier anfgcstcllt. Dieser Mann soll

für alles wachen, was der Sorgsalt der Regierung ent»

gehen kann; er soll Sachvertreter und Kläger im Namen
einzelner Bürger sey», die es nicht wage» dürffcn, ihre
Klagen gegen Beamte n. s. w. zum Rechte einzuicftcn und
Ordnung zu fodern.

Mannigfaltigkeiten.
Fruchtprcise in Bern.

In dem letzteil halben Jahr izoo sind zu Bern verkaust
worden:

MäS Mitttlvreiß Lio. S.
Julius 5/8Z5 ZA Btz. »6,955 »7
August » 5,466 S9 - »5,977
September. » 10,Z6? -8 >/4 - -?,6Z7
Oktober » 9,7Z-> 25 1/2 » 2),»44 ll
November » »r,)Z6 26 1/4 - 29,864 »4

Dezember » »7,577 H4 - 46,<x-z »5

60,Zi; 16-,-8Z »5

In dem ersten halben Jahre izoi ;
AiäS Mtttelpreiß Li». S.

Ienner 16,54; -4 1/4 Btz. 40,404 »5

Horming 14,4-l «4 - Z4/77» 14

März ,-,8sz 24 - 27,406 »5

April » » »»,447 25 - 4Z,4»Z 6

May » -0,26? 25 - 51,096
Brachmonat 24,-40 -5 »/4 ' 62,7Z» 6

106,790 259,8)8 I
(Aus den Gemem, Helvet. Nachr. N. ».)


	Mannigfaltigkeiten

